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Artikel 1 
Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung 
(Antidiskriminierungsgesetz – ADG) 
 

§ 2
Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 ge-
nannten Grund sind nach Maßgabe dieses Ge-
setzes unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen – einschließlich Aus-
wahlkriterien und Einstellungsbedingungen – für 
den Zugang zu unselbständiger und selbständiger 
Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld 
und beruflicher Position, sowie für den beruflichen 
Aufstieg; 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-
gungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlas-
sungsbedingungen, insbesondere in individual- 
und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maß-
nahmen bei der Durchführung und Beendigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim 
beruflichen Aufstieg; 

3. den Zugang zu allen Formen und allen 
Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung 
einschließlich der Berufsausbildung, der berufli-
chen Weiterbildung und der Umschulung sowie 
der praktischen Berufserfahrung; 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer 
Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder 
einer Vereinigung, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich 
der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
Vereinigungen; 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdienste; 

6. die sozialen Vergünstigungen; 
7. die Bildung; 
8. den Zugang zu und die Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen, die der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehen, ein-
schließlich von Wohnraum. 

 
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. 
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(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsver-
bote oder Gebote der Gleichbehandlung wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch 
für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem 
Schutz bestimmter Personengruppen dienen. 
 

Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung. 

 
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbo-
te oder Gebote der Gleichbehandlung wird durch 
dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für 
öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz 
bestimmter Personengruppen dienen. 
 
(4) Für Kündigungen gelten vorrangig die Be-
stimmungen des Kündigungsschutzgesetzes.  

§ 3
Begriffsbestimmungen 

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, 
wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten 
Grundes eine weniger günstige Behandlung als 
eine andere Person in einer vergleichbaren Situa-
tion erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
Eine unmittelbare Benachteiligung wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes liegt in Bezug auf § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch dann vor, wenn die unter-
schiedliche Behandlung wegen eines Merkmals 
erfolgt, das mit einem in § 1 genannten Grund in 
Zusammenhang steht, insbesondere im Fall einer 
ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen 
Schwangerschaft oder Mutterschaft. 

 
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, 

wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes gegenüber anderen Per-
sonen in besonderer Weise benachteiligen kön-
nen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmä-
ßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel 
sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich. 

 
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, 

wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit 
einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang 
stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Wür-
de der betreffenden Person verletzt wird, insbe-
sondere wenn ein von Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen 
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird. 

 
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benach-

teiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn 
ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, 
wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen 
und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte 
körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen 
Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtba-
res Anbringen von pornographischen Darstellun-
gen gehören, die in Absatz 3 beschriebenen Fol-
gen bezweckt oder bewirkt. 

§ 3
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digungen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird. 
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(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer 
Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt als 
Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in 
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere 
vor, wenn jemand eine Person zu einem Ver-
halten bestimmt, das einen Beschäftigten oder 
eine Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten 
Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann. 
 

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer 
Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt als 
Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in 
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere 
vor, wenn jemand eine Person zu einem Ver-
halten bestimmt, das einen Beschäftigten oder 
eine Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten 
Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann. 
 

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer 
Gründe 
Bei einer unterschiedlichen Behandlung wegen 
mehrerer der in § 1 genannten Gründe muss sich 
die Zulässigkeit der unterschiedlichen Behandlung 
auf jeden einzelnen Grund beziehen. Eine nach 
den §§ 8 bis 10 und 21 zulässige unterschiedliche 
Behandlung wegen eines der in § 1 genannten 
Gründe rechtfertigt allein keine unterschiedliche 
Behandlung aus einem anderen in § 1 genannten 
Grund. 
 

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer 
Gründe  

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen 
mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so kann 
diese unterschiedliche Behandlung gemäß den 
§§ 8 bis 10 und 21 nur gerechtfertigt werden, 
wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese 
Gründe erstreckt, derentwegen die unterschied-
liche Behandlung erfolgt.  
 

§ 5
Positive Maßnahmen 
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 21 
benannten Gründe ist eine unterschiedliche Be-
handlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen bestehende 
Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes 
verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 
 

§ 5
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Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes 
verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 
 

§ 6
Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; 
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten; 
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 

Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Personen anzusehen sind; zu diesen gehören 
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ih-
nen Gleichgestellten. 

 
Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist. 

 
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberin-

nen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürliche 
und juristische Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 
beschäftigen. Werden Beschäftigte einem Dritten 
zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser 
als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für 
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die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitge-
bers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 
 

als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für 
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitge-
bers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 
 

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang 
zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen 
Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses 
Abschnitts für Selbständige und Organmit-
glieder, insbesondere Geschäftsführer oder 
Geschäftsführerinnen und Vorstände, ent-
sprechend. 

§ 7
Benachteiligungsverbot 

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt 
auch, wenn die Person, die die Benachteiligung 
begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten 
Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt. 

 
(2) Bestimmungen in individual- oder kollek-

tivrechtlichen Vereinbarungen, die gegen das 
Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 versto-
ßen, sind unwirksam. 

 

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch 
Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung 
vertraglicher Pflichten. 
 

§ 7
Benachteiligungsverbot 

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt 
auch, wenn die Person, die die Benachteiligung 
begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten 
Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt. 

 
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die ge-

gen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 
verstoßen, sind unwirksam. An die Stelle der 
unwirksamen kollektivrechtlichen Vereinba-
rung tritt die Regelung, die die Vertragspartner 
vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit 
gekannt hätten. Kannte der Arbeitgeber im 
Zeitpunkt der Anwendung der kollektivrechtli-
chen Vereinbarung den Verstoß gegen Absatz 
1, dann kann der oder die Beschäftigte Gleich-
stellung mit dem oder den bevorzugten Be-
schäftigten verlangen.  

 
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch 

Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung 
vertraglicher Pflichten. 
 

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beruflicher Anforderungen 

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen 
1. des Geschlechts ist zulässig, wenn das 

Geschlecht wegen der Art der auszuübenden 
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Aus-
übung eine unverzichtbare Voraussetzung für 
die Tätigkeit ist; 

2. eines sonstigen in § 1 genannten Grun-
des ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art 
der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingun-
gen ihrer Ausübung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt, so-
fern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung 
angemessen ist. 

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beruflicher Anforderungen 

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen 
eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, 

wenn dieser Grund wegen der Art der auszu-
übenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer 
Ausübung eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck 
rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist. 
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(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergü-
tung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen 
eines in § 1 genannten Grundes wird nicht da-
durch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes besondere Schutzvorschriften 
gelten. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für eine 

unterschiedliche Behandlung wegen eines Merk-
mals, das im Zusammenhang mit einem in § 1 
genannten Grund steht. 
 

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergü-
tung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen 
eines in § 1 genannten Grundes wird nicht da-
durch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes besondere Schutzvorschriften 
gelten. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für eine 

unterschiedliche Behandlung wegen eines Merk-
mals, das im Zusammenhang mit einem in § 1 
genannten Grund steht. 
 

§ 9
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion oder Weltan-
schauung bei der Beschäftigung durch Religi-
onsgesellschaften und Vereinigungen, die sich 
die gemeinschaftliche Pflege einer Weltan-
schauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, 
wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschau-
ung angesichts des Selbstverständnisses der 
jeweiligen Religionsgesellschaft oder Weltan-
schauungsvereinigung nach der Art der be-
stimmten beruflichen Tätigkeit oder der Be-
dingungen ihrer Ausübung eine wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche An-
forderung darstellt. 

 
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung 

wegen der Religion oder Weltanschauung berührt 
nicht die nach anderen Rechtsvorschriften beste-
hende Berechtigung der in Absatz 1 genannten 
Religionsgesellschaften oder Weltanschau-
ungsvereinigungen, von ihren Beschäftigten ein 
loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres 
jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu 
können. 
 

§ 9
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion oder Weltan-
schauung bei der Beschäftigung durch Religi-
onsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten 
Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechts-
form oder durch Vereinigungen, die sich die ge-
meinschaftliche Pflege einer Religion oder Welt-
anschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, 
wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschau-
ung unter Beachtung des Selbstverständnisses 
der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Ver-
einigung nach der Art der Tätigkeit eine gerecht-
fertigte berufliche Anforderung darstellt. 
 

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung 
wegen der Religion oder der Weltanschauung 
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genann-
ten Religionsgemeinschaften, der ihnen zuge-
ordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform oder der Weltanschauungs-
vereinigungen, von ihren Beschäftigten ein loya-
les und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres je-
weiligen Selbstverständnisses verlangen zu kön-
nen. 
 

§ 10 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen des Alters 

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters auch zulässig, 
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Er-
reichung dieses Ziels müssen angemessen und 
erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Be-
handlungen können insbesondere Folgendes 
einschließen: 

1. die Festlegung besonderer Bedingungen 
für den Zugang zur Beschäftigung und zur berufli-
chen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- 

§ 10 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen des Alters 

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters auch zulässig, 
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Er-
reichung dieses Ziels müssen angemessen und 
erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Be-
handlungen können insbesondere Folgendes 
einschließen: 

1. die Festlegung besonderer Bedingungen 
für den Zugang zur Beschäftigung und zur berufli-
chen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- 
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und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Be-
dingungen für Entlohnung und Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäf-
tigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu för-
dern oder ihren Schutz sicherzustellen; 

2. die Festlegung von Mindestanforderungen 
an das Alter, die Berufserfahrung oder das 
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung 
oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbun-
dene Vorteile; 

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die 
Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeits-
platzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer 
angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand; 

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei 
den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder 
den Bezug von Altersrente oder von Leistungen 
bei Invalidität einschließlich der Festsetzung un-
terschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser 
Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Grup-
pen von Beschäftigten und die Verwendung von 
Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für 
versicherungsmathematische Berechnungen.

und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Be-
dingungen für Entlohnung und Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäf-
tigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu för-
dern oder ihren Schutz sicherzustellen; 

2. die Festlegung von Mindestanforderungen 
an das Alter, die Berufserfahrung oder das 
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung 
oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbun-
dene Vorteile; 

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die 
Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeits-
platzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer 
angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand; 

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei 
den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder 
den Bezug von Altersrente oder von Leistungen 
bei Invalidität einschließlich der Festsetzung un-
terschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser 
Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Grup-
pen von Beschäftigten und die Verwendung von 
Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für 
versicherungsmathematische Berechnungen;

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündi-
gung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der 
oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters 
beantragen kann; 
 
6.  eine Berücksichtigung des Alters bei 
der Sozialauswahl anlässlich einer betriebs-
bedingten Kündigung im Sinne des § 1 Kündi-
gungsschutzgesetz, soweit dem Alter kein 
genereller Vorrang gegenüber anderen Aus-
wahlkriterien zukommt, sondern die Beson-
derheiten des Einzelfalls und die individuellen 
Unterschiede zwischen den vergleichbaren 
Beschäftigten, insbesondere die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt entscheiden; 
 
7.  die individual- oder kollektivrechtliche 
Vereinbarung der Unkündbarkeit von Beschäf-
tigten eines bestimmten Alters und einer be-
stimmten Betriebszugehörigkeit, soweit da-
durch nicht der Kündigungsschutz anderer 
Beschäftigter im Rahmen der Sozialauswahl 
nach § 1 Abs. 3 des Kündigungsschutzgeset-
zes grob fehlerhaft gemindert wird;  
 
8.  Differenzierungen von Leistungen in 
Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach 
Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte 
Abfindungsregelung geschaffen haben, in der 
die wesentlich vom Alter abhängenden Chan-
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cen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhält-
nismäßig starke Betonung des Lebensalters 
erkennbar berücksichtigt worden sind, oder 
Beschäftigte von den Leistungen des Sozial-
plans ausgeschlossen haben, die wirtschaft-
lich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls 
nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenbe-
rechtigt sind. 
 

§ 12 
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforder-
lichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteili-
gungen wegen eines in § 1 genannten Grundes 
zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeu-
gende Maßnahmen. Der Arbeitgeber soll in ge-
eigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen 
der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Un-
zulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen 
und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. 

 
(2) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benach-

teiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeit-
geber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmen zur Unterbin-
dung der Benachteiligung wie Abmahnung, Um-
setzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(3) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benachtei-
ligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeig-
neten, erforderlichen und angemessenen Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergrei-
fen. 

 

(4) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichts-
gesetzes sowie Informationen über die für die 
Behandlung von Beschwerden nach § 13 zustän-
digen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienst-
stelle bekannt zu machen. Die Bekanntmachung 
kann durch Aushang oder Auslegung an geeigne-
ter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der 
Dienststelle üblichen Informations- und Kommuni-
kationstechnik erfolgen. 

§ 12 
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforder-
lichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteili-
gungen wegen eines in § 1 genannten Grundes 
zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeu-
gende Maßnahmen. 

 
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und 
Weise, insbesondere im Rahmen der beruflichen 
Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit sol-
cher Benachteiligungen hinweisen und darauf hin-
wirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeit-
geber seine Beschäftigten in geeigneter Weise 
zum Zwecke der Verhinderung von Benachtei-
ligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner 
Pflichten nach Absatz 1, es sei denn, dass er 
weitere zumutbare und erforderliche Maßnah-
men schuldhaft unterlassen hat. 

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benach-
teiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeit-
geber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmen zur Unterbin-
dung der Benachteiligung wie Abmahnung, Um-
setzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(4) ) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ih-
rer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benach-
teiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall 
geeigneten, erforderlichen und angemessenen 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu 
ergreifen. 
 

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichts-
gesetzes sowie Informationen über die für die 
Behandlung von Beschwerden nach § 13 zustän-
digen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienst-
stelle bekannt zu machen. Die Bekanntmachung 
kann durch Aushang oder Auslegung an geeigne-
ter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der 
Dienststelle üblichen Informations- und Kommuni-
kationstechnik erfolgen. 

§ 13 
Beschwerderecht 

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei 
einer zuständigen Stelle des Betriebs, des Unter-

§ 13 
Beschwerderecht 

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei 
den zuständigen Stellen des Betriebs, des Unter-
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nehmens oder der Dienststelle zu beschweren, 
wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Be-
schäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vor-
gesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten we-
gen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das 
Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden 
Beschäftigten mitzuteilen. 

 
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen 
bleiben unberührt. 

nehmens oder der Dienststelle zu beschweren, 
wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Be-
schäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vor-
gesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten we-
gen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das 
Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden 
Beschäftigten mitzuteilen. 

 
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen 
bleiben unberührt. 

§ 14 
Leistungsverweigerungsrecht 

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensicht-
lich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung 
einer Benachteiligung im Einzelfall wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes, sind die betrof-
fenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne 
Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit 
dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 
 

§ 14 
Leistungsverweigerungsrecht 

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensicht-
lich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung 
einer Belästigung oder sexuellen Belästigung 
am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftig-
ten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des 
Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem 
Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

 

§ 15 
Entschädigung und Schadensersatz 

(
1) Verstößt der Arbeitgeber gegen das Benach-

teiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so kann der oder 
die Beschäftigte zum Ausgleich des Schadens, 
der nicht Vermögensschaden ist, eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen. 

 

(2) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kol-
lektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur 
Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich 
oder grob fahrlässig handelt. 

 
(3) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten schriftlich 
geltend gemacht werden. Die Frist beginnt im 
Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen 
Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in 
den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu 
dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte 
von der Benachteiligung Kenntnis erlangt. 

 
(4) Verstößt der Arbeitgeber gegen das Be-

nachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so ist er 
verpflichtet, den hierdurch entstandenen 

§ 15 
Entschädigung und Schadensersatz 

 
(1) Bei einer Verletzung des Benachteiligungs-
verbotes ist der Arbeitgeber verpflichtet, den 
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann der oder die Beschäf-
tigte eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen. Die Entschädigung darf bei 
Einstellungen drei Monatsgehälter nicht über-
steigen, wenn der oder die Beschäftigte auch 
bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht ein-
gestellt worden wäre. 

 
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kol-

lektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur 
Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich 
oder grob fahrlässig handelt. 

 
(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten schriftlich 
geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarif-
vertragsparteien haben etwas anderes verein-
bart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung 
oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang 
der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer 
Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der 
oder die Beschäftigte von der Benachteiligung 
Kenntnis erlangt. 
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Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der 
Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen 
den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt. 

 
(5) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das 

Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet 
keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses, Berufsaus-
bildungsverhältnisses oder einen beruflichen Auf-
stieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus ei-
nem anderen Rechtsgrund. 
 

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den 
Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt. 

 

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet 
keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses, Berufsaus-
bildungsverhältnisses oder einen beruflichen Auf-
stieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus ei-
nem anderen Rechtsgrund.  
 

§ 16 
Entschädigung durch den Arbeitgeber 
bei Benachteiligung durch Dritte 

Der Arbeitgeber ist auch zur Zahlung einer Ent-
schädigung nach § 15 verpflichtet, wenn die Be-
nachteiligung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes 

1. durch Beschäftigte, die im Namen des Ar-
beitgebers gegenüber anderen Beschäftigten 
Weisungen erteilen dürfen, in Ausübung dieser 
Befugnisse erfolgt, oder 

2. durch sonstige Beschäftigte oder Dritte er-
folgt und der Arbeitgeber seine Verpflichtung aus 
§ 12 Abs. 1 bis 3 schuldhaft verletzt hat. 
 

Entfällt 

§ 17 wird § 16 

§ 18 wird § 17 

 

...... 

 

(3) § 22 gilt entsprechend. 

§ 19 
Mitgliedschaft in Vereinigungen 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten 
entsprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-
wirkung in einer 

1. Vereinigung der Arbeitgeber oder Be-
schäftigten, 

2. Vereinigung, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören oder die eine 
überragende Machtstellung im wirtschaftlichen 
oder sozialen Bereich innehaben, wenn ein grund-
legendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft 
besteht, 

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 
 

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 darstellt, 

§ 18 
Mitgliedschaft in Vereinigungen 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten 
entsprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-
wirkung in einer 

1. Tarifvertragspartei, 
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer be-

stimmten Berufsgruppe angehören oder die eine 
überragende Machtstellung im wirtschaftlichen 
oder sozialen Bereich innehaben, wenn ein grund-
legendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft 
besteht, 

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 
 

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 darstellt, 
besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mit-
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besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mit-
wirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigun-
gen. 

wirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigun-
gen. 

§ 20 
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

(1) Eine Benachteiligung wegen eines in § 1 
genannten Grundes bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung zivilrechtlicher Schuld-
verhältnisse, die 

1. typischerweise ohne Ansehen der Person 
zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl 
von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) 
oder bei denen das Ansehen der Person nach der 
Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige 
Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedin-
gungen in einer Vielzahl von Fällen zustande 
kommen oder 

2. eine privatrechtliche Versicherung zum 
Gegenstand haben, 

ist unzulässig. 
 
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Ras-

se oder wegen der ethnischen Herkunft ist dar-
über hinaus auch bei der Begründung, Durchfüh-
rung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher 
Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 
bis 8 unzulässig. 

 
(3) Für Benachteiligungen Beschäftigter gel-

ten die Bestimmungen des Abschnitts 2. Für 
andere zivilrechtliche Sachverhalte im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 gelten die Bestim-
mungen des Abschnitts 2 entsprechend. 

 
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden 

keine Anwendung auf familien- und erbrechtliche 
Schuldverhältnisse. 

 
(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden kei-
ne Anwendung auf zivilrechtliche Schuldverhält-
nisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Ver-
trauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehö-
rigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann 
dies insbesondere der Fall sein, wenn die Partei-
en oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demsel-
ben Grundstück nutzen. 

§ 19 
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

(1) Eine Benachteiligung wegen eines in § 1 
genannten Grundes bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung zivilrechtlicher Schuld-
verhältnisse, die 

1. typischerweise ohne Ansehen der Person 
zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl 
von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) 
oder bei denen das Ansehen der Person nach der 
Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige 
Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedin-
gungen in einer Vielzahl von Fällen zustande 
kommen oder  

2. eine privatrechtliche Versicherung zum 
Gegenstand haben, 

ist unzulässig. 
 
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Ras-

se oder wegen der ethnischen Herkunft ist dar-
über hinaus auch bei der Begründung, Durchfüh-
rung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher 
Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 
bis 8 unzulässig. 

 
(3) Bei der Vermietung von Wohnraum kann 
eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick 
auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabi-
ler Bewohnerstrukturen und ausgewogener 
Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ver-
hältnisse zulässig sein.  

 
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden 

keine Anwendung auf familien- und erbrechtliche 
Schuldverhältnisse. 

 
(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden kei-
ne Anwendung auf zivilrechtliche Schuldverhält-
nisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Ver-
trauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehö-
rigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann 
dies insbesondere der Fall sein, wenn die Partei-
en oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demsel-
ben Grundstück nutzen. 

§ 21 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 

Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots 
ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters, der 
sexuellen Identität oder des Geschlechts ein 
sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere 

§ 20 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 

Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots 
ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters, der 
sexuellen Identität oder des Geschlechts ein 
sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere 
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der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behand-
lung 

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhü-
tung von Schäden oder anderen Zwecken ver-
gleichbarer Art dient; 

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intim-
sphäre oder der persönlichen Sicherheit Rech-
nung trägt; 

3. besondere Vorteile gewährt und ein Inte-
resse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung 
fehlt; 
 

4. an die Religion oder Weltanschauung ei-
nes Menschen anknüpft und im Hinblick auf die 
Ausübung der Religions- oder Weltanschauungs-
freiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften sowie der Ver-
einigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege 
einer Weltanschauung zur Aufgabe machen, ge-
rechtfertigt ist; 

 

5. bei privatrechtlichen Versicherungsverträgen 
darin besteht, dass ein in Satz 1 genannter Grund 
ein bestimmender Faktor bei einer auf relevanten 
und genauen versicherungsmathematischen und 
statistischen Daten beruhenden Risikobewertung 
ist. Kosten, die im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft und Entbindung entstehen, dürfen 
nicht geschlechtsspezifisch in Ansatz gebracht 
werden. 

der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behand-
lung 

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhü-
tung von Schäden oder anderen Zwecken ver-
gleichbarer Art dient; 

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intim-
sphäre oder der persönlichen Sicherheit Rech-
nung trägt; 

3. besondere Vorteile gewährt und ein Inte-
resse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung 
fehlt; 

 
4. an die Religion oder Weltanschauung ei-

nes Menschen anknüpft und im Hinblick auf die 
Ausübung der Religions- oder Weltanschauungs-
freiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordne-
ten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich 
die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschau-
ung zur Aufgabe machen, unter Beachtung des 
jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt 
ist; 

 
5. bei privatrechtlichen Versicherungs-
verträgen darin besteht, dass ein in Satz 1 ge-
nannter Grund ein bestimmender Faktor bei einer 
auf relevanten und genauen versi-
cherungsmathematischen und statistischen Daten 
beruhenden Risikobewertung ist. Kosten, die im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mut-
terschaft entstehen, dürfen nicht geschlechts-
spezifisch in Ansatz gebracht werden. 

§ 22 
Ansprüche 

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß 
gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet 
weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beein-
trächtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchti-
gungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung 
klagen. 

 
(2) Im Fall einer Vertragsverweigerung kann der 

Benachteiligte den Abschluss eines Vertrages nur 
verlangen, wenn dieser ohne Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot erfolgt wäre. Die Leistung 
muss hinreichend bestimmt sein; die Gegenleis-
tung ist im Zweifel nach § 315 Abs. 3 und § 316 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu ermitteln. 

 
(3) Bei einer Verletzung des Benachteiligungs-

verbotes ist der Benachteiligende verpflichtet, den 
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen 
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 

§ 21 
Ansprüche 

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß 
gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet 
weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beein-
trächtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchti-
gungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung 
klagen. 

 
(2) Im Fall einer Vertragsverweigerung kann der 

Benachteiligte den Abschluss eines Vertrages nur 
verlangen, wenn dieser ohne Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot erfolgt wäre. Die Leistung 
muss hinreichend bestimmt sein; die Gegenleis-
tung ist im Zweifel nach § 315 Abs. 3 und § 316 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu ermitteln. 

 
(3) Bei einer Verletzung des Benachteiligungs-

verbotes ist der Benachteiligende verpflichtet, den 
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen 
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
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kann der Benachteiligte eine angemessene Ent-
schädigung in Geld verlangen. 

 
(4) Ansprüche aus unerlaubter Handlung blei-

ben unberührt. 
 
(5) Auf eine Vereinbarung, die von dem Be-

nachteiligungsverbot abweicht, kann sich der Be-
nachteiligende nicht berufen. 
 

kann der Benachteiligte eine angemessene Ent-
schädigung in Geld verlangen. 

 
(4) Ansprüche aus unerlaubter Handlung blei-

ben unberührt. 
 
(5) Auf eine Vereinbarung, die von dem Be-

nachteiligungsverbot abweicht, kann sich der Be-
nachteiligende nicht berufen. 

 
(6) Ein Anspruch nach  Absatz 1 bis 3 muss 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten  gel-
tend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist 
kann der Anspruch nur geltend machen, wenn 
der Benachteiligte ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert war. 

 

§ 23 wird § 22 

§ 24 
Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-
bände 

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Perso-
nenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig 
und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer 
Satzung die besonderen Interessen von benach-
teiligten Personen oder Personengruppen nach 
Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse 
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn 
sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen 
Zusammenschluss aus mindestens sieben Ver-
bänden bilden. 

 
(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, 

im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen 
Verfahren, in denen eine Vertretung durch Anwäl-
te nicht geboten ist, mit Ausnahme von Straf-
verfahren als Bevollmächtigte und Beistände 
Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. 
Die Vorschriften der Verfahrensordnungen, nach 
denen Bevollmächtigten und Beiständen weiterer 
Vortrag untersagt werden kann, bleiben unbe-
rührt. 

 
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rah-

men ihres Satzungszwecks die Besorgung von 
Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. 

 
(4) Benachteiligte können eine auf Schadens-

ersatz oder Entschädigung in Geld gerichtete 
Forderung wegen eines Verstoßes gegen ein 
Benachteiligungsverbot nach diesem Gesetz ab-
treten. Antidiskriminierungsverbände sind im 
Rahmen ihres Satzungszwecks zur außergericht-
lichen und gerichtlichen Einziehung von an sie 
nach Satz 1 abgetretenen Forderungen befugt. 

§ 23 
Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-
bände 

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Perso-
nenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig 
und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer 
Satzung die besonderen Interessen von benach-
teiligten Personen oder Personengruppen nach 
Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse 
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn 
sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen 
Zusammenschluss aus mindestens sieben Ver-
bänden bilden. 

 
(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, 

im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen 
Verfahren, in denen eine Vertretung durch Anwäl-
te nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, als Be-
vollmächtigte und Beistände Benachteiligter in der 
Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die 
Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbe-
sondere diejenigen, nach denen Bevoll-
mächtigten und Beiständen weiterer Vortrag un-
tersagt werden kann, unberührt. 

 
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rah-

men ihres Satzungszwecks die Besorgung von 
Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. 

 
(4) Benachteiligte können eine auf Schadens-

ersatz oder Entschädigung in Geld gerichtete 
Forderung wegen eines Verstoßes gegen ein 
Benachteiligungsverbot nach diesem Gesetz ab-
treten. Antidiskriminierungsverbände sind im 
Rahmen ihres Satzungszwecks zur außergericht-
lichen und gerichtlichen Einziehung von an sie 
nach Satz 1 abgetretenen Forderungen befugt. 
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(5) Besondere Klagerechte und Vertretungsbe-

fugnisse von Verbänden zu Gunsten von behin-
derten Menschen bleiben unberührt. 
 

(5) Besondere Klagerechte und Vertretungsbe-
fugnisse von Verbänden zu Gunsten von behin-
derten Menschen bleiben unberührt. 
 

§ 25 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter 
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung 
entsprechend für 

1. …. 
2. Richterinnen und Richter des Bundes und 

der Länder. 

 

§ 24
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter 
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung 
entsprechend für 

1…. 
2. Richterinnen und Richter des Bundes und 

der Länder,
3.   Zivildienstleistende sowie anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre He-
ranziehung zum Zivildienst betroffen ist. 

 

§ 27 

(1)… 

(2)… 

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod 

1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bun-
destages, 

2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der 
Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeam-
tengesetzes, 

3. mit der Entlassung. 

…. 

(4)… 

(5)… 

 

§ 26

(1)… 

(2)… 

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod 

1. nach Ablauf von 4 Jahren, 

2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der 
Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeam-
tengesetzes, 

3. mit der Entlassung. 

….. 

(4)… 
(5)… 

 

§ 28 

(1) …. 

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
unterstützt Personen, die sich nach Absatz 1 
an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer 
Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. 
Hierbei kann sie insbesondere 

1. über Ansprüche und die Möglichkeiten 
des rechtlichen Vorgehens im Rahmen 
gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor 
Benachteiligungen informieren, 

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 

§ 27

(1) …. 

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
unterstützt Personen, die sich nach Absatz 1 an 
sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte 
zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei kann 
sie insbesondere 

1. über Ansprüche und die Möglichkeiten 
des rechtlichen Vorgehens im Rahmen 
gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor 
Benachteiligungen informieren, 

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 
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3. Eine gütliche Beilegung zwischen den Be-
teiligten anstreben. 

Soweit andere Stellen des Bundes, insbeson-
dere die Beauftragten des Deutschen Bun-
destages oder der Bundesregierung, oder 
Stellen der Länder oder Kommunen entspre-
chend tätig sind, leitet die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes die Anliegen der in 
Absatz 1 genannten Personen unverzüglich 
an diese weiter. 

(3) … 

(4) … 

(5) …. 

 

3. Eine gütliche Beilegung zwischen den Be-
teiligten anstreben. 

Soweit andere Stellen des Bundes, insbeson-
dere die Beauftragten des Deutschen Bun-
destages oder der Bundesregierung, oder 
Stellen der Länder oder Kommunen entspre-
chend tätig sind, leitet die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes die Anliegen der in 
Absatz 1 genannten Personen mit deren 
Einverständnis unverzüglich an diese weiter.

(3)… 

(4) … 

(5) … 

 

§ 34 
Übergangsbestimmungen 

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 
611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder sexuellen Belästigungen nach dem 
Beschäftigtenschutzgesetz [vom 24. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1406, 1412)] ist das vor dem … (ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes) maßgebliche Recht anzuwenden. 

 
(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der 

Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft sind 
die §§ 20 bis 22 nicht auf Schuldverhältnisse an-
zuwenden, die vor dem … (einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes) begründet worden 
sind. Satz 1 gilt nicht für Dauerschuldverhältnis-
se, die vor dem … (einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes) begründet wor-
den sind und nach diesem Zeitpunkt fortbe-
stehen. 

 
(3) Bei Benachteiligungen wegen des Ge-

schlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität sind die §§ 20 bis 22 nicht auf Schuld-
verhältnisse anzuwenden, die vor dem … (einset-
zen: Erster Tag des vierten auf die Verkündung 
dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats) 
begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für Dau-
erschuldverhältnisse, die vor dem … (einset-
zen: Erster Tag des vierten auf die Verkün-
dung  dieses Gesetzes folgenden Kalender-
monats) begründet worden sind und nach 
diesem Zeitpunkt fortbestehen. 
 

§ 33
Übergangsbestimmungen 

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 
611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder sexuellen Belästigungen nach dem 
Beschäftigtenschutzgesetz [vom 24. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1406, 1412)] ist das vor dem … (ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes) maßgebliche Recht anzuwenden. 

 
(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der 

Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft sind 
die §§ 20 bis 22 nicht auf Schuldverhältnisse an-
zuwenden, die vor dem … (einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes) begründet worden 
sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen 
von Dauerschuldverhältnissen. 

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität sind die §§ 20 bis 22 nicht auf Schuld-
verhältnisse anzuwenden, die vor dem … (einset-
zen: Erster Tag des vierten auf die Verkündung 
dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats) 
begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spä-
tere Änderungen von Dauerschuldverhältnis-
sen. 

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privat-
rechtliche Versicherung zum Gegenstand ha-
ben, ist § 20 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn 
diese vor dem 22. Dezember 2007 begründet 
worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Än-
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derungen solcher Schuldverhältnisse. 
 

Artikel 2 
Gesetz zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten 
vor Diskriminierungen 

Artikel 3 
Änderungen in anderen Gesetzen 
 

(1) Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (BGBl. I 
S. 74), wird wie folgt geändert: 
 

(1) Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (BGBl. I 
S. 74), wird wie folgt geändert: 
 

1. § 11 wird wie folgt geändert: 
 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Zulässig ist auch eine Vertretung durch Vertreter 
der in § 24 des Antidiskriminierungsgesetzes be-
zeichneten Verbände bei der Geltendmachung 
eines Rechts wegen eines Verstoßes gegen das 
Benachteiligungsverbot nach § 7 Abs. 1 des Anti-
diskriminierungsgesetzes, wenn diese Personen 
kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung be-
fugt sind.“ 
 
b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 2 bis 
5“ durch die Angabe „Satz 2 bis 6“ ersetzt. 
 

unverändert 

2. § 61b wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 61b 
Klage wegen Benachteiligung 
Eine Klage auf Entschädigung nach den §§ 15 
und 16 des Antidiskriminierungsgesetzes muss 
innerhalb von drei Monaten, nachdem der An-
spruch schriftlich geltend gemacht worden ist, 
erhoben werden.“ 
 

2. § 61b wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 
„Klage wegen Benachteiligung“ 
 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
(1) Eine Klage auf Entschädigung nach den 
§§ 15 und 16 des Antidiskriminierungsgeset-
zes muss innerhalb von drei Monaten, nach-
dem der Anspruch schriftlich geltend gemacht 
worden ist, erhoben werden.“ 
 
c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „nach 
§ 611a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches“ durch die Angabe „nach den §§ 15 und 
16 des Antidiskriminierungsgesetzes“ ersetzt. 

(16) In § 15a Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes betref-
fend die Einführung der Zivilprozessordnung 
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in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 310-2, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom .... wird in Nr. 3 der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nr. 4 angefügt: 
„4. in Streitigkeiten über Ansprüche nach Ab-
schnitt 3 des Antidiskriminierungsgesetzes.“ 
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